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Frau
Stadträtin
Andrea Brandner
Im Hause


									Salzburg, 30. Oktober 2024


Betreff: Wohnmöglichkeit für Pflegekräfte 
	Anfrage gemäß § 21 GGO

Sehr geehrte Frau Brandner, 

Die Stadt bietet bestimmten Bediensteten, die aus anderen Gemeinden oder Regionen zuziehen, unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, eine Unterkunft bereitzustellen. Diese Regelung gilt auch für neu angeworbene Pflegekräfte. Dabei stellen sich einige Fragen zur konkreten Vorgehensweise der Stadt sowie zu den Kriterien, die bei der Bereitstellung einer Wohnmöglichkeit berücksichtigt werden.

Ich stelle gemäß § 21 GGO folgenden
Anfrage:

1. Gilt diese möglichkeit nur für Pflegekräfte, oder auch andern Fachkräften die von der Stadt angeworben werden?
0. Wenn ja, welche sind dies?
0. Wenn nein, warum nicht? 
1. Welche Kritieren müssen erfühlt werden um für eine solche Wohnmöglichkeit in Frage zu kommen? 
1. Handelt sich bei der bereitstellung um ein Angobt mit welchen ein anreiz für Fachkräfte geschaffen werden soll, um in der Stadt Salzburg zu arbeiten?
1. Oder sind diese Wohnmöglichkeiten nur in Notfall-Situationen gedacht wo es keine alternativen gibt? 
1. Wie lange darf eine Unterkunft in der Regel genutzt werden? Gibt es eine maximale Dauer?
1. Werden Mietkosten teilweise oder vollständig von der Stadt übernommen, und wenn ja, unter welchen Bedingungen?
1. Wird die Wohnmöglichkeit an den Arbeitsvertrag gekoppelt, das heißt, muss die Unterkunft bei Ende des Arbeitsverhältnisses geräumt werden?
1. Gibt es eine Priorisierung für besonders gefragte oder schwer zu besetzende Positionen?
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